1.2 Arbeitnehmerschutzrecht:

...hat den Zweck, den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer vor Gefahren zu gewährleisten, die sich im Zusammenhang mit der Eingliederung der Arbeitnehmer in den Betrieb und mit der Arbeitsleistung der Arbeitnehmer ergeben.

Arbeitsinspektorat:

...eine stattliche Einrichtung, deren Aufgabe die Überwachung und notfalls die Erzwingung der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften in den Betrieben ist.

1.2.3. Personenschutz

1.2.3.1 Nachtarbeiterschutz:

Als Nachtarbeiter gilt, wer regelmäßig oder in mind. 48 Nächten pro Kalenderjahr mind. 3 Stunden zwischen 22.00 und 5.00 arbeitet. Nachtarbeiter genießen zusätzliche Ruhezeiten, Zusatzurlaub, Sonderruhegeld.

1.2.3.2. Mutterschutz

1.2.3.3. Schutz von Vätern -  Elternkarenzurlaub

· mind. Drei Monate,

· längstens bis zum 2. Geburtstag des Kindes,

· Grundsätzlich darf nur einmal geteilt werden

· Es gibt keine gleichzeitige Beanspruchung

1.2.3.4. Kinder- und Jugendschutz

Sie dürfen grundsätzlich nicht zur Arbeit herangezogen werden. Der Landeshauptmann kann die Verwendung von Kindern bei Musikaufführungen, Theatevorstellungen und sonstigen Aufführungen im Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder des Unterrichts bewilligen.

1.2.3.5. Behinderte

Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, sind verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mind. Einen begünstigten Behinderten (mit mind. 50% Minderung der Erwerbsfähigkeit) einzustellen. Wird dieser Beschäftigungspflicht nicht nachgekommen, so ist eine Ausgleichstaxe (192€ / Monat) je einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, zu bezahlen.

2. Kollektives Arbeitsrecht

das kollektive Arbeitsrecht regelt die Organisation der Arbeitnehmer in Verbänden.

Berufsverfassungarecht: ... hebt den überbetrieblichen Aspekt der Arbeitsverfassung hervor. Im Rahmen des Berufsverfassungsrechts wurden in Österreich Korporationen öffentlichen Rechtes gebildet (Arbeiterkammern), die als Pendant zu den früher schon bestehenden Kammern der gewerblichen Wirtschaft von Gesetzes wegen berufen sind, die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten.

Betriebsverfassungsrecht: ... hat den betrieblichen Aspekt der Arbeitsverfassung zum Gegenstand. Durch eine Betriebsverfassung soll das Recht der Belegschaft auf Mitbestimmung verankert werden, um die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Arbeitnehmer zu fördern.

(Freiwillige) Berufsvereinigung = Gewerkschaften

Gesetzlich: Arbeiterkammern (

2.1.2. Gesetzliche Interessensvertretungen:

...sind Personenzusammenschlüsse, die auf Grund gesetzlicher Anordnungen erfolgen müssen; durch diese Anordnung ist ihnen die Vertretung der Interessen der Mitglieder aufgetragen.

Arbeitgeberseite: Wirtschaftskammern, Landwirtschaftsk. Ärztek. Rechtsanwaltsk.

Arbeitnehmerseite: K. für Arbeiter- und Angestellte (Arbeit.k., Landarbeiterkammer)

2.1.3. Kollektive Rechtsgestaltung

... zur Regelung von Fragen des Arbeitslebens sieht das Gesetz besondere für den Bereich des Arbeitslebens typische Instrumente vor:

Kollektivvertrag, Satzung, behördliche Festsetzung von Arbeitsbedingungen, Betriebsvereinbarung.

2.1.3.1. Kollektivverträge

...sind Verträge, die zur Regelung von Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für eine größere Gruppe von Arbeitnehmer abgeschlossen werden.

Kollektivvertragsfähig sind: 

gesetzliche Interessensvertretungen

· freiwillige Berufsvereinigungen

· juristische Personen öffentlichen Rechts

· bestimmte Vereine (zB: ÖAMTC)

Inhalt: - Entgelt

· Arbeitszeit

· Leistungen von Sonderzahlungen

· Leistung von Erschwernis-, Schmutz- und Gefahrenzulage

· Höhe der Überstunden-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge

2.1.3.2. Satzung

... für Sonderfälle, die nicht kollektivvertraglich geregelt sind.

2.1.4. Arbeitskampfrecht:

Unter Arbeitskampf versteht man eine wesentliche Form des sozialen Konfliktes.

Klassische Formen des Arbeitskampfes:

Streik: teilweise oder gänzliche Einstellung der Arbeit

Aussperrung: Entzug von Arbeit und Entgelt durch einen oder mehrerer Arbeitgeber

Boykott: Störung der (rechtlichen) Beziehungen bestimmter Personengruppen (zB. Ablehnen von Vertragsabschlüssen mit einer Gruppe von Personen.

2.2 Betriebsverfassungsrecht

2.2.1.1. Betriebsversammlung

...ist die Versammlung aller wahlberechtigten Arbeitnehmer (über 18 Jahre) eines Betriebes. Sie findet min. einmal im Kalenderjahr statt.

Organe der Belegschaft:

Betriebsversammlung, Betriebsrat, Betriebsausschuss, Zentralbetriebsrat, Jugendvertrauensrat

3. Verfahren in Arbeitsrechtssachen

...finden einerseits vor den Arbeits- und Sozialgerichten statt, andererseits vor besonderen Behörden im Rahmen des Arbeitsverfassungsgesetzes, wie dem Bundeseinigungsamt und diversen Schlichtungsstellen.

Erste Instanz: Landesgerichte (Feldkirch)

Zweite Instanz: Oberlandesgerichte (Innsbruck)

Dritte Instanz: Oberster Gerichtshof

Die Arbeits- und Sozialgerichte sind zuständig für:

Arbeitsrechtssachen und Sozialrechtssachen

Bundeseinigungsamt: Verwaltungsbehörde, die beim BM für Wirtschaft u. Arbeit eingerichtet sit.

Schlichtigungsstellen: nicht ständig eingerichtete Behörden, werden von Fall zu Fall gebildet, zuständig für die Entscheidung bei Streitigkeiten über den Abschluss, die Aufhebung u. Abänderung von Betriebsvereinbarungen.

4. Sozialrecht

4.1. Sozialversicherung

die allgemeine Sozialversicherung umfasst: - Krankenversicherung







- Unfallversicherung







- Arbeitslosenversicherung







- Pensionsversicherung

Angestellte ( Pensionen

Arbeitende ( Rente

4.1.2.1. Gesetzliche Krankenversicherung:

Krankenverhütung, Leistungen zur Heilung von Krankheiten, Mutterschaftshilfe, Krankengeld, Pflegegeld, Todfallsbeitrag.

4.1.2.2 Gesetzliche Unfallversicherung

... zahlt nur der Dienstgeber

Aufgabe u . Leistungen: 

· Verhütung von Arbeitsunfällen u. Berufskrankheiten,

· Erste Hilfe bei Arbeitsunfällen,

· Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit u. Wiedereingliederung in das Berufsleben

· Schadloshaltung der Verletzten oder seiner Hinterbliebenen.

4.1.2.3. Gesetzliche Pensionsversicherung

Bis auf wenige Ausnahmen müssen alle Erwerbstätigen der Pensionsversicherung als Pflichtversicherte angehören und Beitragsleistungen erbringen.

4.1.2.4. Arbeitslosenversicherung (mind. 20 Wochen, höchstens 52 Wochen)

Leistungen bei Arbeitslosigkeit: Arbeitslosengeld, Kinderbetreuungsgeld, Notstandshilfe, Krankenvers,...





